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@ Veroffentlicht am 12.11.1998

Rechtssatz

Der Hinweis der Beschuldigten, sie habe ihr Fahrtempo zufolge aufgetretender Herzbeschwerden ihrer Mitfahrerin
beschleunigen mussen, um den nachsten Parkplatz zur Verabreichung eines Medikamentes zu erreichen, begrindet
dann keine Notstandssituation, wenn es der Beschuldigten zumutbar war, zum Zwecke der dringenden
Medikamentenverabreichung an die Mitfahrerin unter Beachtung stralRenverkehrsrechtlicher Vorschriften umgehend
anzuhalten. Dies umso mehr, als auf der Fahrtstrecke vor der Tatortlichkeit und auch im unmittelbaren Nahbereich
hiezu mehrere Mdglichkeiten (Haltestellenbucht, Einfahrt zur Firma A, Abzweigung nach B, udgl.) dazu bestanden.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1998/11/12 KUVS-1320/3/98
	JUSLINE Entscheidung


